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Sacliverhalt und Antrãge 

I. 	Die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende) hat gegen die am 

21. Juni 1991 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der 

Einspruchsabteilung Uber die Fassung, in der das Patent 

Nr. 0 223 134 in geandertem tirnfang aufrechterhalten 

werden kann, die am 19. Juli 1991 eingegangene Beschwerde 

eingelegt und gleichzeitig die BeschwerdegebQhr 

entrichtet. Die BeschwerdebegrQndung ist am 

20. September 1991 eingegangen. 

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf 

Artikel 100 a) EPU angegriffen worden. 

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daZ die in 

Artikel 100 a) EPU genannten EinspruchsgrQnde der 

Aufrechterhaltuflg des Patents in gendertem Umfang nicht 

entgegenstunden. 

Sie hat unter anderem folgende Entgegenhaltungen 

berilcksichtigt, die auch im Beschwerdeverfahren genannt 

wurden: 

US-A-3 339 643 

(D2) 	DE-A-2 317 969 

(D6) 	FR-A-2 347 863 

(D8) 	DE-A-3 432 547 

DE-A-3 319 660 
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- 2 - 	 T 0544/91 

Im Beschwerdeverfahren hat die BeschwerdefQhrerjn zum 

Stand der Technik zusätzlich noch die Druckschrift 

(D15) EP-A-0 160 612 

angefUhrt. Die BeschwerdefQhrerin weist auch auf die in 

der Patentschrift genannte Druckschrift (D16) Zeitschrift 

"Top Agrar", Heft 2, 1982, S. 99 hin. 

Am 30. Juni 1994 fand eine mQndliche Verhandlung statt, 

bei der die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) einen 

rieuen Anspruch 1 einreichte. 

Der gultige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Bodenwalze, bestehend aus einem TragkOrper und neben-

eiriander angeordneten drucklosen Gumrnihohlreif en (21, 43, 

57), die sich mit den Innenrndern ihrer Seitenwände auf 

dem TragkOrper abstUtzen und axial auf dern Tragkorper 

festgelegt sind, dadurch gekennzeichnet, da1, zwischen 

benachbarten Guinrnihohlreif en ein die Guinrnihohlreif en im 

unbelasteten Zustand auf Abstand haltender Distanzring 

(22, 44, 56) angeordnet ist und die Seitenwandungen der 

Guxnrnihohlreif en mit dem dazwischen befindlichen 

Distanzring abdichtend gegen Eindringen von Erde in das 

Reifeninnere verbunden sind und daZ der Distanzring (22, 

44, 56) einen kleineren Durchrnesser als die Gummireifen 

(21, 43, 57) aufweist." 

An diesen Anspruch 1 sch1ieien sich die auf ihn bezogenen 

Anspruche 2 bis 8 an. 

Die Beschwerdeführerin hat folgendes vorgetragen: Die 

Bodenwaize nach dem gultigen Anspruch 1 sei neuheits-

schd1ich durch die Druckschrift D2 (Fig. 18) vorweg-

genommen. Die Distanzringe seien dort in den TragkOrper 
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eingearbeitet. Als unterschiedliches Merkxnal konne 

hochsten noch der in der Druckschrift D2 angegebene 

Niederdruck in den Reif en angesehen werden. Der Fachmann 

kOnne jedoch den Druck in den Reif en nach seinem Belieben 

einstellen. Dies besttige die Druckschrift D15, aus der 

hervorgehe, daE die dort gezeigten Hohireif en drucklos 

oder mit beliebigern Druck ausgebildet sein kOnnen. Auf 

Seite 17, Zeilen 14 bis 24 der Druckschrift D15 wurde in 

diesem Zusarnmenhang hingewiesen. 

GegenQber dem aus der Druckschrift D6 bekannten Stand der 

Technik unterscheide sich die Bodenwaize nach dem 

gultigen Anspruch 1 lediglich dadurch, dag die Gu.rnmihohl-

reif en im unbelasteten Zustand durch die Distanzringe auf 

Abstand gehalten seien. Auch aus dieser Druckschrift D6 

sei die Anordnung von Distanzringen zwischen den Reif en 

bekannt, dies gehe aus der Abbildung hervor. 

un Hinblick auf den weiteren Stand der Technik sei die 

Bodenwaize nach Anspruch 1 nicht erfinderisch. Als 

nchstkornmender Stand der Technik bei der Beurteilung der 

erfinderischen Tätigkeit sei die Bodenwaize nach der 

Druckschrift D15 in Betracht zu ziehen. GegenUber diesem 

Stand der Technik verbleibe bei der Bodenwaize nach 

Anspruch 1 des angefochtenen Patents als Unterschied 

lediglich das Merkmal, dag der Distanzring einen 

kleineren Durcbmesser als die Guinmihohireif en aufweist. 

Aus den Figuren 15 bis 19 der Druckschrift D15 sei eine 

Bodenwaize bekannt, die aus einem TragkOrper (24) besteht 

und nebeneinander angeordnete drucklose Gurnmihohlreif en 

(30) aufweist, die sich mit den Innenrndern ihrer 

Seitenwnde auf dem Tragkorper abstUtzen und axial auf 

dern TragkOrper festgelegt sind. Wie aus den Figuren 15 

und 19 hervorgehe sei zwischen benachbarten Hohlreifen 

(30) je ein Distanzring (unteres Teil von Scheibe 296) 

angeordnet, wobei die Seitenwandungen der Gurnmihohlreif en 

•1 
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(30) mit dem dazwischen befindlichen Distanzring (296) 

abdichtend gegen Eindringen von Erde in das Reifeninnere 

verbunden selen. Figur 19 zeige, dag jeder der Reifen 

(13) mit einer seitlich angeforinten Dichtlippe versehen 

ist, die den zwischen dem Reif en und dem Distanzring 

befindlichen Hohiraum abdichtet. Dies bedeute, daf, Reif en 

und Distanzring abdichtend gegeneinander angeordnet sind, 

so dai3 Erde sich nicht unterhaib der Oberfläche des 

Reif en (30) ansammeln kOnne. 

Falls der Fachmann auf die am Distanzring (296) 

angeordneten Zhne verzichten wolle, wQrde er angeregt 

durch den Stand der Technik, wie er aus der Druckschrift 

D6 oder der Druckschrift Dli bekannt 1st, zuin Gegenstand 

des Anspruches 1 des angefochtenen Patents kommen. Die 

Ausbildung der Distanzringe mit einem kleineren Durch-

messer als der Reifendurchxnesser stelie eine rein 

handwerkliche Maf!nahxne dar. 

Aus der Druckschrift Dli sei eine Bodenwaize bekannt, bei 

der die Gumrnihohlreif en mittels Distanzringen auf Abstand 

gehalten seien. Auch hier sei es naheliegend, den 

Reifendruck nach Belieben einzustellen. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin hat folgendes vorgetragen: Der 

gattungsbildende Stand der Technik sei aus der Druck-

schrift Dl oder aus der Druckschrift D6 bekannt. Die aus 

diesen Druckschriften bekannten Bodenwaizen hátten den 

Nachteil, da1 sie im wesentlichen eine starre Waizenober-

fiäche aufweisen, so dag die Walkarbeit nicht gewähr-

leistet sei. Au1erdem kOnne die Erde in das Reifeninnere 

eindringen, was zur Funktionsunfhigkeit führen wQrde. 

Bei der Bodenwalze nach der Druckschrift D2 seien 

Niederdruckreif en vorgesehen, zwischen denen keine 

Distanzringe angeordnet seien. Die Bodenwaize nach 

2)c .D 
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Arispruch 1 des angefochtenen Patents sei daher neu 

gegenuber diesern Stand der Technik. Auch kOnne der 

Facbmann damit nicht zurn Gegenstand nach Anspruch 1 

kommen, da der Aufbau grundlegend verschieden sei. 

Die Druckschrift D15 betreffe eine sogenannte Zahnpacker-

waize, bei der die Zahnkrnze deutlich über den Waizen-

mantel nach auien hinausstunden. Die Zahnkränze seien 

nicht mit Distanzringen zu vergleichen, da sie nicht die 

Schlauchreif en auf Abstand hielten, sondern zur 

Bodenbearbeitung dienten. Darüber hinaus seien die 

Schlauchreif en nicht mit den Zahnkrnzen verbunden. Auch 

seien hier keine Innenränder der Seitenwnde der Reif en 

vorhanden, mit welchen sich die Reif en auf dem TragkOrper 

abstUtzen. 

Der in der Druckschrift D15 gezeigte Schlauch zwischen 

den Zahnkránzen sei mit dem Reif en nach dem angefochtenen 

Patent nicht vergleichbar, da er im inneren Umfangs-

bereich geschlossen und nicht wie beim Reifen nach dem 

angefochtenen Patent of f en sei. Die im inneren Urnfangs-

bereich of fene Ausbildung der Reif en gehe aus Anspruch 1 

durch das Merkmal hervor, daff die Gumrnihohlreif en sich 

mit den Innenrndern ihrer Seitenwãnde auf demn Tragkorper 

abstQtzen. Die Druckschrift D15 sei nicht relevant. 

VI. 	Antr.ge 

Die BeschwerdefQhrerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerruf en. 
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Die Beschwerdegegnerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent mit folgenden 

Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

Patentanspruche: 	1 bis 5 Uberreicht in der rnündlichen 

Verhandlung am 30. Juni 1994; 

6 bis 8, eingereicht mit Schreiben 

vom 25. Mai 1994; 

Beschreibung: 	Spalten 1 bis 6, eingereicht mit 

Schreiben vom 25. Mai 1994; 

Zeichnungen: 	Blatt 1/2, 2/2, (Fig. 1 bis 4) 

eingereicht in der mUndlichen 

Verhandlung yam 6. Mai 1991. 

Ent s che idungs gr -ünde 

Die Beschwerde ist zu1ssig. 

Zu1.ssigkeit der Anderungen (Art. 123 (2) und (3) EPU) 

2.1 	Die Merkmale des gultigen Anspruches 1 sind in den 

ursprQnglich eingereichten Unterlagen wie folgt 

of fenbart: 

"Bodenwaize, bestehend aus einem TragkOrper und neben-

einander angeordneten drucklosen Gunirnireif en": In den 

Figuren 3, 6 und 8 und die dazugehOrige Beschreibung 

(z. B. Tragrohr 19 oder Felge 56 mit Welle 55, d. h. 

TragkOrper); Seite 7, Zeile 15 ("Innenraum der Reifen', 

d. h. Hohireif en); Anspruch 1 und Anspruch 19 ("im 

Reifeninneren kein Uberdruck" d. h. drucklos); 

fl 
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"die sich mit den Innenrndern ihrer Seitenwànde auf dem 

TragkOrper abstUtzen und axial auf dem TragkOrper 

festgelegt sind": In der Beschreibung Seite 8, Zeilen 1 

bis 7; Seite 10, Zeilen 35 bis 37 und in den Figuren 3, 6 

und 8; 

"dag zwischen benachbarten Guinmihohlreifen ein die 

Guirnihoh1reif en im unbelasteten Zustand auf Abstand 

haltender Distanzring angeordnet ist": In der 

Beschreibung Seite 8, Zeilen 9 bis 11; Seite 7, Zeilen 34 

bis 36 und in den Figuren 3, 6 und 8; 

"und die Seitenwandungen der Gunimihohireif en mit dent 

dazwischen befindlichen Distanzring abdichtend gegen 

Eindringen von Erde in das Reifeninnere verbunden sind": 

In der Beschreibung Seite 3, Zeile 35 bis Seite 4, 

Zeile 3 und Seite 9, Zeilen 32 bis 37; 

"und dag der Distanzring einen kleineren Durcbmesser als 

die Guxnmireif en aufweist": in der Beschreibung Seite 4, 

Zeilen 3 bis 9 und in den Figuren 3, 6 und 8. 

2.2 	Die Merkmale der Ansprüche 2 bis 8 sind wie folgt 

of fenbart: 

Anspruch 2: Im ursprQnglichen Anspruch 7 und in den 

Figuren 3 und 6; 

AnsprQche 3, 4: In der ursprQnglichen Beschreibung 

Seite 9, Zeilen 27 bis 37; 

Anspruch 5: In den ursprilnglichen Anspruchen 10 bis 12 

und in Fig. 8; 

2306. 



- 8 - 	 T 0544/91 

Anspruch 6: In der ursprUnglichen Beschreibung Seite 7, 

Zeilen 16 bis 22 und den Figuren 3, 6 und 8; 

AnsprUche 7 und 8: In den ursprQnglichen Anprüchen 12 und 

13. 

	

2.3 	Bei der Anderung der Beschreibung handelt es sich urn die 

BerQcksichtigung des relevanten Standes dër Technik und 

die Anpassung an die aufrechterhaltenen AnsprQche und an 

die verbleibenden AusfQhrungsbeispiele sowie die 

Verbesserung von offensichtlichen Fehiern. 

	

2.4 	Die Figuren 1 bis 4 stQtzen sich auf die ursprünglichen 

Figuren 1, 3, 6 und 8. 

	

2.5 	Einwnde nach Artikel 123 (2) EPU liegen sornit nicht var. 

	

2.6 	Gegenuber dent erteilten Anspruch 1 ist der neue 

Anspruch 1 durch die Aufnahrne zusätzlicher Merkinale 

eingeschränkt warden (Aufnahine des Merkrnals "die 

Gummihohireif en irn unbelasteten Zustand auf Abstand 

haltender" und des Merkmals des erteilten Anspruches 12) 

Die Anderung des Anspruches 1 verstOI.t daher nicht gegen 

Artikel 123 (3) EPU. 

Auch gegenuber den AnsprUchen 2 bis 8, die auf die 

erteilten AnsprUche 2 bis 4, 7, 9, 13 und 14 zuruckgehen 

und der Beschreibung, in der irn Vergleich zur 

Beschreibung des erteilten Patents die Teile gestrichen 

wurden, die in den aufrechterhaltenen AnsprQchen nicht 

rnehr enthalten sind, bestehen im Hinblick auf Artikel 123 

(3) EPU keine Bedenken. 

	

2.7 	Die Beschwerdeführerin hat un Hinblick auf Artikel 123 

(2) und (3) EPU keine Einwände vorgebracht. 

23O.D 
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Neuheit 

GegenUber dem aus der Druckschrift D2 bekannten Stand der 

Technik unterscheidet sich die Bodenwalze nach Anspruch 1 

des angefochtenen Patents schon durch die drucklose 

Ausbildung der Hohireif en. Drucklose Hohireif en sind in 

der Druckschrift D2 nicht erwàhnt. 

Gegenuber dem aus der Druckschrift D6 bekannten Stand der 

Technik unterscheidet sich die Bodenwalze nach Anspruch 1 

unter anderem durch den Abstand zwischen den Hohireifen. 

Die Neuheit der Bodenwaize nach Anspruch 1 gegenuber dern 

weiteren irn Beschwerdeverfahren genannten Stand der 

Technik wurde von der Beschwerdeführerin nicht in Frage 

gestelit. Die Uberprufung dieses Standes der Technik hat 

ergeben, dag die Bodenwaize gemag dem Anspruch 1 daraus 

nicht bekannt geworden ist. 

Die Bodenwaize des Anspruches 1 ist daher neu im Sinne 

des Artikels 54 EPU. 

Náchstkornrnender Stand der Technik 

4.1 	Bei der Erinittlung des dern Gegenstand des angefochtenen 

Patentes nächstkorrnenden Standes der Technik und darnit 

dent Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen 

Tãtigkeit, ist der Stand der Technik auszuwh1en, der bei 

einer naheliegenden Weiterentwicklung die grOite Aussicht 

hat, zum Gegenstand des angefochtenen Patents zu kornrnen. 

Dies ist im ailgerneinen der Stand der Technik, der nicht 

nur in seiner Struktur sondern auch in seiner für den 

Gegenstand grundstz1ichen Wirkung und unter BerQck-

sichtigung der daraus zu erkennenden Problernatik, 

demjenigen des angefochtenen Patents am nächsten kommt. 

236 . 
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Auch ist bei der Auswahl des nchstkornrnenden Standes der 

Technik zu berQcksichtigen, daf, die Teile, die für eine 

Weiterentwicklung 1n Richtung der angefochtenen Erfindung 

wesentlich sind, eindeutig aiis dern Stand der Technik 

erkennbar sein mUssen, da sonst bereits von Anfang an 

eine Fehlinterpretation des Standes der Technik gegeben 

sein kOnnte. 

	

4.2 	Nach Meinung der Kaimner bildet den nächstkommenden Stand 

der Technik eine Bodenwaize, wie sie aus der Druckschrift 

Dl bekannt ist. Bei einer derartigen Bodenwaize 1st in 

Ubereinstirnmung mit dem Gegenstand nach dem angefochtenen 

Patent die Wirkung der Guinrnthohlreif en der Walze für die 

Bodenbearbeitung von grundsatzlicher Bedeutung. Auch 

stützen sich bei dieser Bodenwaize die drucklosen 

Guminihohireif en mit den Innenrndern ihrer Seitenwände 

auf dem TrägerkOrper ab. Sie kann daher gattungsmãig mit 

der Bodenwaize nach dem angefochtenen Patent verglichen 

werden. 

	

4.3 	Der von der Beschwerdeführerin als Ausgangspunkt gewählte 

Stand der Technik nach der Druckschrift D15 betrif ft em 

Bodenbearbeitungsgerat, bei dem auf einem zylindrischen 

Mantel Zahnkrãnze (Fig. 15, 296) mit dazwischenliegenden 

Gumrnihohlreif en angeordnet sind. Die Zahnkränze bilden 

hier als Bodenbearbeitungsteil den wesentlichen Bestand-

tell für die Funktion des Gerãtes, auf den nicht 

verzichtet werden kann, ohne die Funktion des Gerätes 

grundsätzlich zu ändern. 

	

4.4 	Die Andruckrolle (StUtzvorrichtung) nach der Druckschrift 

D2 weist Im Abstand zueinander angeordnete Niederdruck-

reifen auf, von weichen jeder in bezug auf den Träger 

frei drehbar 1st und auf dem Trger in axialer Richtung 

in nicht nãher angegebener Weise festgelegt 1st. Weder 

aus der Zeichnung noch aus der Beschreibung geht klar 

22 06. D 
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hervor, wie sich die Reif en auf dem TragkOrper abstQtzen 

und zugleich frei drehbar sind. Auch stelit sich hier die 

Frage, ob eine solehe StQtzvorrichtung uberhaupt die 

Funktion einer Bodenwaize Qbernehinen kOnnte. 

	

4.5 	Die Vorrichtung nach der Druckschrift Dli weist ebenfails 

Druckreif en auf. Diese Druckreif en sind an das Lenksystem 

des Schieppers angeschlossen. 

	

4.6 	Die Bodenwaizen nach den Druckschriften D6 und D16 sind 

zwar ebenfalls gattungsmäfig mit der Bodenwaize des 

angefochtenen Patents vergleichbar und of fenbaren ebenso 

wie die Druckshrift Dl eine Bodenwaize mit den Merkmalen 

des Oberbegriffes des Anspruches 1, sie kommen aber dem 

Gegenstand des Anspruches 1 nicht nàher als die aus der 

Druckschrift Di bekannte Bodenwaize. Die Zeichnung der 

Druckschrift D6 1at entgegen der Behauptung der 

Beschwerdeführerin keine Distanzringe erkennen. Die 

Teile, die die BeschwerdefUhrerin im oberen Bereich der 

Waize als Distanzringe ansieht, sind. Ungenauigkeiten in 

der Zeichnung, wie aus dem Vergleich mit dem unteren 

Bereich der Waize, in dem die gleichen Teile im Schnitt 

gezeigt sind, hervorgeht. Für die Anordnung von Distanz-

ringen gibt auch die Beschreibung der Druckschrift D6 

keinen Anhaltspunkt. 

	

4.7 	Die Karnmer nimrnt daher als Ausgangspunkt für die 

Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit die Bodenwaize 

nach der Druckschrift Dl. 

	

5. 	Aufgabe und LOsung 

	

5.1 	Aufgabe 

Ausgehend von dent aus der Druckschrift Dl bekannten Stand 

der Technik ist die Aufgabe darin zu sehen, den 

Selbstreinigungseffekt der Bodenwaize zu verbessern. 

3 fl  6. 13 



- 12 - 	 T 0544/91 

	

5.2 	LOsung 

Durch die Distanzringe wird die Walkfahigkeit der Reif en 

und darnit der Selbstreinigun,gseffekt verbessert. Die 

abdichtende Verbindung der Reif en mit den Distanzringen 

verhindert das Eindringen von Erde in die Reif en und halt 

daher die Walkfàhigkeit der Reif en aufrecht. 

Der Begriff "Distanzring" ist im Sinne des angefochtenen 

Patents so zu verstehen, dag durch den Distanzring die 

drucklosen Reifen so weit auseinander angeordnet sind, 

daZ einerseits die Walkarbeit der einzelnen Reifen 

ermOglicht wird und andererseits die Reifen trotzdem die 

Funktion einer Bodenwaize ausQben kOnnen. Ein soicher 

Distanzring kann aus einem oder mehreren Teilen 

zusaininengesetzt sein. 

	

6. 	Erfinderische Tátigkeit 

	

6.1 	Bei der Bodenwalze nach den Druckschriften Dl oder D6, 

D16 liegen die Reif en ohne Distanzringe dicht 

nebeneinander. Es ist daraus kein Anhaltspunkt zu 

entnehrnen, zwischen den Reifen Distanzringe anzuordnen, 

urn dadurch die Walkarbeit der Reif en zu verbessern. 

	

6.2 	Bei der Andruckrolle (StQtzvorrichtung) nach der 

Druckschrift D2 sind zwar zur LOsung eines ahnlichen 

Problems, nã.mlich ein Festkleben von Erde zu vermeiden, 

Niederdruckreif en im Abstand zueinander angeordnet, 

jedoch ist keine Anregung gegeben, Distanzringe zwischen 

den Reif en vorzusehen und die Seitenwandungen der 

Gurnmihohlreif en mit den Distanzringen abdichtend zu 

verbinden. Die Angabe in dieser Druckschrift D2, dai 

jeder Niederdruckreifen in bezug auf den Trager frei 

drehbar ist, (vgl. Seite 7, Maschinenschrift, Zeilen 16 

bis 22) , leitet den Facbmann eher zur Anordnung von axial 

2306 .D 
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festgelegten Lagern. Distanzringe, die zwischen 

benachbarten Gurrunihoh1reif en liegen und mit diesen in 

abdichtender Verbindung stehen, sowie drucklose Reif en, 

die im plattgedrQckten Bereich einander berQhren kOnnen 

urn dadurch uberhaupt als Bodenwaize arbeiten zu kOnnen, 

sind dieser Druckschrift D2 nicht zu entnehmen, so da1 

diese Druckschrift D2 den Facbmann auch nicht zur 

beanspruchten LOsung fUhren kann. 

	

6.3 	Die Druckschrift Dl1 betrif ft eine Vorrichtung für 

Ackerschlepper zur Bodenbearbeitung, die einen Rollkôrper 

zwischen den Vorderrãdern des Schieppers vorsieht und aus 

mehreren gu.rnmibereiften Ràdern(15, 16) besteht, die uber 

eine gemeinsame Achse abrollen und mittels einer 

zentralen Lenksàule über Lenkarme an dem Lenksystem des 

Schleppers angeschlossen sind und dabei anstelle der 

Vorderrder die Abstutzung und Lenkung des Schieppers 

Ubernebmen. Ziel ist hier, die Druckeinwirkung des 

Ackerschleppers auf den Boden zu verringern. Drucklose 

Reif en sind bei dieser Vorrichtung ungeeignet, da sie 

unter anderem bei der Lenkung zu Schwierigkeiten fQhren 

würden. Auch kann im Bereich der Lenksu1e Erde bis zur 

Achse eindringen. Der beim angefochtenen Patent 

angestrebte verbesserte Selbstreinigungseffekt ist in der 

Druckschrift Dli nicht angesprochen und kann mit unter 

Druck stehenden Reif en nicht im gleichen Maze wie bei 

drucklosen Reifen erreicht werden. Dieser Stand der 

Technik kann daher nicht zur Losung der gesteilten 

Aufgabe fQhren. 

	

6.4 	Die Druckschrift D15 betrif ft ein Bodenbearbeitungsgert 

(Packerzahnwalze) mit Zahnscheiben. Sie lehrt zwar unter 

anderem die Verwendung von Schlauchreif en, urn em 

Festkleben von Erde an einem StQtzkorper zu vermeiden, 

von einer seibstreinigung ist aber nicht die Rede. Flier 

wird es durch die Vermeidung von Festkleben vielmehr 
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ermOglicht, die Erde rnittels Abstreifern zu entfernen 

(vgl. Anspruch 1 und Seite 2, Zeilen 10 bis 23) . Darüber 

hinaus wird in dieser Druckschrift D15 Uber eine 

vorteilhafte Walkarbeit, die. durch die Anordnung von im 

Abstand voneinander vorgesehenen Reif en erreicht wird, 

nichts ausgesagt. Die Zahnscheiben, die Uber die 

Hohireif en hinausragen, lassen die erhOhte Walkwirkung 

infolge von Distanzringen mit einem kleineren Durchmesser 

als denjenigen der Hohlreifen auch nicht erkennen. Diese 

Druckschrift D15 gel-it somit nicht Uber das hinaus, was 

bereits in der Druckschrift Dl angegeben ist, nãmlich die 

Anordung von Reif en.. 

Zudem handelt es sich bei den Reifen dieses bekannten 

Gerätes urn Schlauchreif en und nicht wie beim Gegenstand 

des Patents urn Reifen, die, wie die Beschwerdegegnerin 

er1utert hat, am inneren Uinfang of f en sind, wie dies 

durch die im Anspruch 1 angegebenen Innenränder der 

Seitenwnde, die sich am TragkOrper abstQtzen, zurn 

Ausdruck kommt. 

6.5 	Auch wenn, wie durch die BeschwerdefUhrerin vorgetragen 

wurde, die Packerzahnwalze gemaS den Figuren 15 bis 19 

der Druckschrift D15 als Ausgangspunkt einer technischen 

Weiterentwicklung genommen wUrde, kOnnte der Fachrnann 

nicht in naheliegender Weise zuin Gegenstand des 

Anspruches 1 des angefochtenen Patents kornmen. 

Dieses Bodenbearbeitungsgerát nach der Druckschrift D15 

betrifft eine Packerzahnwalze und kann zur Gattung der 

Bodenbearbeitungsmaschiflen nach der Druckschrift D8 

gerechnet werden. Da bei diesem bekannten Gerãt die 

Bodenbearbeitung durch die Zahnscheiben erfolgt, kann 

nicht davon ausgegangen werden, daE der Facbinann dieses 

für die Bodenbearbeitung entscheidende Teil so verndert, 

dag es beirn Einsatz nicht rnehr in der angestrebten Weise 

zur Wirkung kommt. 
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Eine Anderung der wesentlichen Funktion eines Gertes, uxn 

zum Gegenstand des angefochtenen Patentes zu korninen, kann 

nicht als naheliegend betrachtet werden, sondern kann nur 

die Folge einer rUckschauenden Betrachtungsweise sein. 

6.6 	Auch eine gemeinsarne Betrachtung der durch den Stand der 

Technik und dem ailgemeinen Fachwissen verinittelten 

Lehren weist dem Fachmann insgesamt keinen Weg, auf dem 

er ohne erfinderisches Zutun zu der Bodenwaize nach 

Anspruch 1 gelangen konnte. 

7. 	Der Patentanspruch 1 und die auf ihn zuruckbezogenen 

Patentansprüche 2 bis 8, derendarin definierte 

Bodenwaizen die Merkinale des Anspruches 1 beinhalten, 
- 	sind daher patentfahig im Sinne des Artikels 52 EPU. 

EntacheidungefOrmel 

Aus diesexi Grüuden wird eritschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der 

Anordung zurUckverwiesen, das Patent mit den im 

Abschnitt VI angegebenen Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Der Geschãftsstelleflbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	 C. Andries 


